
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 8. Oktober 1986

3587. Nutzungsplanung Wetzikon (Ergänzung)
Mit Beschluss Nr. 2423/1986 genehmigte der Regierungsrat die Nut
zungsplanung der Gemeinde Wetzikon. Gemäss Dispositiv Ziffer II lit.
a dieses Beschlusses wurde u. a. die Zonenfestlegung für das Grundstück
Kat.-Nr. 3537 infolge eines hängigen Rekurses von der Genehmigung
ausgenommen.

Aufgrund einer Kompetenzdelegation der Gemeindeversammlung
Wetzikon vom 6. Februar 1986 beschloss der Gemeinderat Wetzikon am
22. Juli 1986 die Zuweisung des Grundstücks Kat.-Nr. 3537 in die Einfa
milienhauszone in empfindlichem Gebiet Ee sowie die aus drucktechni
schem Versehen an der Gemeindeversammlung vom 6. Februar 1986 un
terbliebene Ergänzung von Art. 16 Abs. 4 der Bauordnung. Da gemäss
Zeugnis der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 9. August 1986
gegen diesen Beschluss kein Rekurs eingegangen ist, ersucht der Ge
meinderat Wetzikon mit Schreiben vom 20. August 1986 um die Geneh
migung seines Beschlusses. Einer Genehmigung steht nichts entgegen.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

1. Der Beschluss des Gemeinderates Wetzikon vom 22. Juli 1986 be
treffend Ergänzung der kommunalen Nutzungsplanung (Festsetzung
von Einfamilienhauszone in empfindlichem Gebiet Ee für das Grund
stück Kat.-Nr. 3537 sowie Ergänzung von Art. 16 Abs. 4 der Bauord
nung) wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Wetzikon, 8620 Wetzikon (unter
Rücksendung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Plansat
zes), die Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsgericht
sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 8. Oktober 1986

Vor dem Regierungsrat
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